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Projektaufruf 2019 - Förderung der beruflichen Weiterbildung 
 
Die Stiftung „Maria Hilf“ möchte die berufliche Weiterbildung von Arbeitnehmer/innen fördern, die 
in gemeinnützigen Einrichtungen des Gesundheitswesens in der Stadt Warstein oder im Krankenhaus 
Maria-Hilf Warstein oder dem MVZ Warstein – beschäftigt, bzw. tätig sind. 
 
Fördervoraussetzungen 
Der Arbeitgeber, bzw. die gemeinnützige Einrichtung muss die Weiterbildungsmaßnahme 
unterstützen und befürworten.  
 
Die/der Arbeitnehmer/in muss sich verpflichtet haben, nach Abschluss der Weiterbildung noch 
mindestens  1 Jahr  in einer gemeinnützigen Einrichtung des Gesundheitswesens in der Stadt 
Warstein, im Krankenhaus Maria-Hilf Warstein oder dem MVZ Maria Hilf Warstein weiter tätig zu 
sein. 
 
Die Kosten der beruflichen Weiterbildung dürfen von keinen anderen Stellen zu insgesamt mehr als 
50% gefördert werden. 
 
Zum Zeitpunkt der Beantragung der Förderung sollte die berufliche Weiterbildung noch nicht 
begonnen sein. 
 
Eine Förderungszusage der Stiftung „Maria Hilf“ ergeht unter dem Vorbehalt der satzungsgemäßen 
Verwendung der Mittel:  „Zweck der Stiftung „Maria Hilf“ ist die Förderung des die Förderung des 
öffentlichen Gesundheitswesens, insbesondere in Warstein und Umgebung. Der Zweck soll durch die 
Unterstützung des Krankenhauses Maria-Hilf GmbH sowie anderer gemeinnütziger Einrichtungen des 
Gesundheitswesens erreicht werden.“ 
 
Förderumfang 
Jährlich stellt die Stiftung „Maria Hilf“ für diese Förderung eine Summe von mindestens 5.000 Euro 
zur Verfügung.  
 
Die Förderung durch die Stiftung „Maria Hilf“ kann maximal 50 % der Gesamtkosten der beruflichen 
Weiterbildung betragen, in der Summe höchstens 3.000,00 €. Die Fördersumme kann – was im 
Ermessen der Stiftung liegt – über die Dauer der Fortbildung ratierlich, bis auf einen Zeitraum von bis 
zu 3 Jahren aufgeteilt werden.  
 
Kein Rechtsanspruch  
Ein Rechtsanspruch auf Förderung des Arbeitnehmers besteht nicht. Die Förderung, bzw. die 
Förderzusage liegt allein im Ermessen der Stiftung.  
 
Anträge sind schriftlich an folgende Adresse zu richten: 
Stiftung „Maria Hilf“, z.H. Alexa Senger, Im Winkel 3, 59581 Warstein 
 
 
Warstein, den 07. Februar 2019 
 
 
Stiftungsvorstand 


